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Ordentliche Hauptversammlung 2024 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

 

Der persönlich haftende Gesellschafter hat auf Grundlage von § 16 Abs. 3 der Satzung der 
Gesellschaft entschieden, dass die diesjährige Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 
Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist daher ausge-
schlossen. 
 
In der Einberufung der Hauptversammlung finden Sie Angaben zu den Rechten der Aktionä-
re nach § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 sowie § 118a 
Abs. 1 Satz 2 AktG. Gemäß § 278 Abs. 3 AktG gelten diese vorgenannten Vorschiften auch 
für die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
 
Die nachfolgenden Angaben dienen einer ergänzenden, weitergehenden Darstellung dieser 
Rechte der Aktionäre. 
 
1. Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 

AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder deren 
Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital errei-
chen, dies entspricht 500.000 nennwertlosen Stückaktien, können gemäß § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. 

Ergänzungsverlangen sind schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB an 
den persönlich haftenden Gesellschafter zu richten und müssen der Gesellschaft spätes-
tens am 11. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang), zugegangen sein. Ergänzungsver-
langen können an nachfolgend genannte Adresse gerichtet werden: 

Postanschrift: Ströer SE & Co. KGaA 
- Der persönlich haftende Gesellschafter -  
Ströer Management SE 
Vorstand 
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 
 

E-Mail:   hauptversammlung@stroeer.de 
 

Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  

Der oder die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Satz 3 AktG nach-
zuweisen, dass er oder sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ver-
langens Inhaber der Aktien sind und dass er oder sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
persönlich haftenden Gesellschafters über den Antrag halten. Bei Berechnung dieser 90 
Tage bestehen bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten nach § 70 AktG, auf die hiermit 
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ausdrücklich hingewiesen wird. Ferner sind bei der Fristberechnung die Bestimmungen 
des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. 

Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapi-
tals oder das Quorum des anteiligen Betrages von EUR 500.000,00 erreichen, oder ihren 
ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen.  

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten 
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter der Internetadresse https://ir.stroeer.com/hv/ veröffentlicht und den Aktionä-
ren gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Die dem Aktionärsrecht auf Ergänzung der Tagesordnung zu Grunde liegenden Rege-
lungen des Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt:  

 
§ 122 AktG Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug, ohne Absätze 3 und 4):  

„(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusam-
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schrift-
lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 
den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 
Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 
geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlan-
gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesell-
schaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurech-
nen.“  

 

§ 121 AktG Allgemeines (Auszug, nur Abs. 7):  

„(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist 
der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn-
tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden 
oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbör-
sennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist 
bestimmen.“ 

§ 70 AktG Berechnung der Aktienbesitzzeit:  



 

 

 

 

 3

„Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum 
ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, 
ein Wertpapierinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines 
Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von 
seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Ge-
meinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.“ 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1 und 4, 127 
AktG 

Jeder Aktionär kann Gegenanträge zu Vorschlägen des persönlich haftenden Gesell-
schafters und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (vgl. § 
126 Abs. 1 AktG) sowie Wahlvorschläge (vgl. § 127 AktG) an die Gesellschaft übersen-
den.  

Die Gesellschaft wird entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich 
des Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge nicht er-
forderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadres-
se https://ir.stroeer.com/hv/ zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft bis mindes-
tens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens 27. Mai 2024, 24.00 Uhr 
(MESZ) (Eingang), unter der Postanschrift oder E-Mail-Adresse:  

 
Postanschrift:  Ströer SE & Co. KGaA 

- Rechtsabteilung - 
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 

E-Mail:    gegenantraege@stroeer.de 
 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen entsprechend § 126 AktG bzw. § 127 AktG 
erfüllt sind.  

Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, ausgeüb-
ten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich die Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 
4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG).  

Die Gesellschaft kann davon absehen einen Gegenantrag und seine Begründung bzw. 
einen Wahlvorschlag zugänglich zu machen, wenn einer der folgenden Ausschlusstatbe-
stände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt:  

1. Soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde.  

2. Wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde.  

3. Wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführen-
de Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält.  
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4. Wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits 
zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht 
worden ist.  

5. Wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 
den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesell-
schaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversamm-
lung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals, d.h. 5 %, für ihn 
gestimmt hat.  

6. Wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen und sich nicht vertreten lassen wird.  

7. Wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 
von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 Zeichen beträgt.  

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach §§ 126 Abs. 1 bis 3, 127 
AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung ge-
stellt. Das Stimmrecht kann zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen nach erfolgter 
ordnungsgemäßer Anmeldung auf den in der Einberufung beschriebenen Wegen ausge-
übt werden. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legi-
timiert und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in 
der Hauptversammlung nicht behandelt werden. Das Recht eines jeden ordnungsgemäß 
angemeldeten und elektronisch zugeschalteten Aktionärs, während der Hauptversamm-
lung Anträge und Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung im Wege der Vide-
okommunikation zu stellen, bleibt unberührt 

Die dem Aktionärsrecht auf Gegenanträge und Wahlvorschläge zu Grunde liegenden 
Regelungen des Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt:  

§ 126 AktG Anträge von Aktionären:  

„(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 
bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 
machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Ge-
sellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichts-
rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der 
Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichma-
chen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt ent-
sprechend.  

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 
werden,  

1.  soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen wür-
de, 

2.  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss 
der Hauptversammlung führen würde, 
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3.  wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-
führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4.  wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 
bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 
gemacht worden ist, 

5.  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-
dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-
lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der 
Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grund-
kapitals für ihn gestimmt hat, 

6.  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7.  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen ei-
nen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 
lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5 000 Zeichen beträgt.  

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Ge-
genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-
sammenfassen. 

(4) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die nach den Absätzen 1 
bis 3 zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung ge-
stellt. Die Gesellschaft hat zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu diesen Anträ-
gen ausgeübt werden kann, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen 
können. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß 
legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht 
behandelt werden.“ 

 

§ 127 Satz 1 bis Satz 3 Wahlvorschläge von Aktionären:  

„Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet 
zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 
Abs. 1 Satz 5 enthält.“  

 

§ 124 Abs. 3 Sätze 3 und 4 AktG:  

„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvor-
schläge gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlan-
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gen einer Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort anzugeben.“  

 

§ 125 AktG Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder:  

„(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben 
hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor derselben 
wie folgt mitzuteilen:  

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die 
in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 Abs. 
2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung 
mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzu-
weisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt 
werden. 

(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namensaktien ausge-
geben hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregis-
ter Eingetragenen zu machen sowie den Aktionären und Intermediären, die die Mittei-
lung verlangt haben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung ver-
langt oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die gleichen Mit-
teilungen übersendet. 

(4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf Verlangen die in der Haupt-
versammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen. 

(5) Für Inhalt und Format eines Mindestgehaltes an Informationen in den Mitteilungen 
gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten die Anforderungen der Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212. § 67a Absatz 2 Satz 1 gilt für die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. Bei börsennotierten Gesellschaften sind die Intermediäre, die Aktien der 
Gesellschaft verwahren, entsprechend den §§ 67a und 67b zur Weiterleitung und 
Übermittlung der Informationen nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, es sei denn, 
dem Intermediär ist bekannt, dass der Aktionär sie von anderer Seite erhält. Das 
Gleiche gilt für nichtbörsennotierte Gesellschaften mit der Maßgabe, dass die Best-
immungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nicht anzuwenden sind.“ 

 

§ 118a AktG Virtuelle Hauptversammlung (Auszug, nur Abs. 1 Nr. 3) 
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(1) Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass 
die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Wird 
eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen 
einzuhalten: 

[…] 

3. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird das 
Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunika-
tion in der Versammlung zu stellen, 

 
 

3. Einreichung von Stellungnahmen nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 
4 AktG 

Aktionäre haben gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, vor der Hauptversamm-
lung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen. Die Gesellschaft beschränkt dieses Recht auf ordnungs-
gemäß zur Versammlung angemeldete Aktionäre. 
 
Stellungnahmen sind bis spätestens bis zum 5. Juni 2024, 24.00 Uhr (MESZ) über das 
passwortgeschützte HV-Portal einzureichen, das unter der Internetadresse 
https://ir.stroeer.com/hv/ zur Verfügung steht. 
 
Stellungnahmen sind in Form eines Textes (nicht hingegen in Form eines Videobeitrags) 
einzureichen und dürfen 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. 
 
Form- und fristgerecht eingereichte Stellungnahmen werden in der Sprache der Einrei-
chung bis spätestens 6. Juni 2024, 24.00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten HV-
Portal, das unter der Internetadresse https://ir.stroeer.com/hv/ zur Verfügung steht, unter 
Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs zugänglich gemacht. Etwaige Stel-
lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im HV-Portal veröffentlicht. Das Zugäng-
lichmachen wird auf ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre 
beschränkt. 
 
Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungs-
gemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär stammen, wenn sie 
mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen oder wenn ein Fall des 
§ 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 oder 6 AktG vorliegt. 
 
Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur 
Vorab-Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen 
enthaltene Fragen sowie auch Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Be-
schlüsse der Hauptversammlung werden nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich 
auf den in dieser Einberufung gesondert angegebenen Wegen einzureichen bezie-
hungsweise zu stellen oder zu erklären. 

 

Die diesem Recht zur Einreichung von Stellungnahmen zugrundeliegende Regelung des 
§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG lautet auszugsweise wie folgt:  
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§ 130a AktG Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen (Aus-
zug) 

(1) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Aktionäre das Recht, vor der 
Versammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege 
elektronischer Kommunikation unter Verwendung der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse einzureichen. Das Recht kann auf ordnungsgemäß zu der 
Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. Der Umfang der Stel-
lungnahmen kann in der Einberufung angemessen beschränkt werden.  

(2) Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung einzureichen. 

(3) Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionären bis spätestens vier Tage 
vor der Versammlung zugänglich zu machen. Das Zugänglichmachen kann auf 
ordnungsgemäß zu der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 
Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internet-
seite der Gesellschaft zu erfolgen; im Fall des Satzes 2 kann das Zugänglichma-
chen auch über die Internetseite eines Dritten erfolgen. § 126 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1, 3 und 6 gilt entsprechend.  

(4) Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 genannten Fristen gilt § 
121 Absatz 7.  

 

4. Rederecht in der Hauptversammlung nach §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 
und 6  

In der Hauptversammlung haben elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltete 
Aktionäre ein Rederecht im Wege der Videokommunikation. Ab Beginn der Hauptver-
sammlung können Aktionäre im passwortgeschützten HV- Portal unter 
https://ir.stroeer.com/hv/ ihre Redebeiträge anmelden. Anträge und Wahlvorschläge 
nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie alle Arten von Auskunftsverlangen nach 
§ 131 AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. 
 
Aktionäre, die sich über das passwortgeschützte HV-Portal für einen Redebeitrag ange-
meldet haben, werden zu gegebener Zeit vom Versammlungsleiter für ihren Live-
Redebeitrag aufgerufen und freigeschaltet. Der Versammlungsleiter wird das genaue 
Verfahren der Wortmeldung, der Worterteilung sowie der tatsächlichen Durchführung 
des Redebeitrags zu Beginn der Hauptversammlung näher erläutern. 
 
Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähi-
ges Endgerät mit Kamera und Mikrofon, auf die vom Internetbrowser aus zugegriffen 
werden kann, sowie eine stabile Internetverbindung. 
 
Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwi-
schen Aktionär und Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu 
überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt 
ist. 
 
Gemäß § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken und Näheres da-
zu bestimmen.  
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Die diesem Rederecht zugrundeliegenden Regelungen lauten auszugsweise wie folgt: 
 
§ 118a AktG Virtuelle Hauptversammlung (Auszug)  
 
(1)  Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, 

dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden 
Voraussetzungen einzuhalten: 

[…] 

7. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein Re-
derecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation nach § 130a 
Absatz 5 und 6 eingeräumt,  

 
§ 130a AktG Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen (Aus-
zug) 
 

[…] 
 

(5) Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären ist in der Ver-
sammlung ein Rederecht im Wege der Videokommunikation zu gewähren. Für 
die Redebeiträge ist die von der Gesellschaft angebotene Form der Videokom-
munikation zu verwenden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 Absatz 1, Nachfragen 
nach § 131 Absatz 1d sowie weitere Fragen nach § 131 Absatz 1e dürfen Be-
standteil des Redebeitrags sein. § 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(6) Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbehalten, die Funktionsfähigkeit 
der Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versamm-
lung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern 
die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

§ 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft:  

„(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 
angemessen zu beschränken und Näheres dazu zu bestimmen.“  

 

5. Antragsrecht in der Hauptversammlung, § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre können gemäß § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG in der Hauptversammlung auch Anträge und Wahlvorschläge 
im Wege der Videokommunikation stellen (ohne dass es dafür einer vorherigen Über-
mittlung des Antrags bzw. des Wahlvorschlags gemäß den §§ 126, 127 AktG bedarf). 
Dazu ist es erforderlich, dass der Aktionär sich hierfür über das passwortgeschützte HV-
Portal anmeldet. Der Aktionär wird dann zu gegebener Zeit im HV-Portal entsprechend 
aufgerufen und freigeschaltet. Eine nähere Erläuterung des dafür vorgesehenen Verfah-
rens, der rechtlichen und technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis des Ver-
sammlungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Frage- und Rederechts findet 
sich vorstehend im Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung“. 
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Die zugrundeliegende Regelung lautet auszugsweise wie folgt: 
 
§ 118a AktG Virtuelle Hauptversammlung (Auszug)  
 

(1)  Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, 
dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden 
Voraussetzungen einzuhalten: 

[…] 

3.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird das 
Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommuni-
kation in der Versammlung zu stellen, 

 
 

6. Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 
Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 
von dem persönlich haftenden Gesellschafter Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbunde-
nen Unternehmen, sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht 
besteht.  
 
Der persönlich haftende Gesellschafter kann in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG gere-
gelten Fällen die Auskunft verweigern.  
 
Es ist beabsichtigt, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG festlegen 
wird, dass das Auskunftsrecht, ebenso wie auch das Nachfragerecht, in der virtuellen 
Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation über das HV-
Portal ausgeübt werden darf. Eine nähere Erläuterung des dafür vorgesehenen Verfah-
rens, der rechtlichen und technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis des Ver-
sammlungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Frage- und Rederechts findet 
sich vorstehend im Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung“. 
 
Eine Einreichung von Fragen bereits im Vorfeld der Hauptversammlung nach näherer 
Maßgabe des § 131 Abs. 1a bis 1e AktG ist nicht vorgesehen. 
 
Die diesem Auskunftsrecht zugrundeliegenden Regelungen lauten auszugsweise wie 
folgt: 
 
§ 118a AktG Virtuelle Hauptversammlung (Auszug)  
 
(1)  Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, 

dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden 
Voraussetzungen einzuhalten: 
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[…] 

4.  den Aktionären wird ein Auskunftsrecht nach § 131 im Wege elektronischer 
Kommunikation eingeräumt, 

 
§ 131 AktG Auskunftsrecht des Aktionärs:  

„(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Be-
urteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Er-
leichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 2, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs 
Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung 
über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er 
ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands ei-
nes Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Haupt-
versammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen.  

(1a)  Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ist Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Vorstand vorgeben kann, dass Fragen der Aktionäre bis spä-
testens drei Tage vor der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikati-
on einzureichen sind. Für die Berechnung der Frist gilt § 121 Absatz 7. Nicht fristge-
recht eingereichte Fragen müssen nicht berücksichtigt werden. 

(1b) Der Umfang der Einreichung von Fragen kann in der Einberufung angemessen be-
schränkt werden. Das Recht zur Einreichung von Fragen kann auf ordnungsgemäß 
zu der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 

(1c) Die Gesellschaft hat ordnungsgemäß eingereichte Fragen vor der Versammlung al-
len Aktionären zugänglich zu machen und bis spätestens einen Tag vor der Ver-
sammlung zu beantworten; für die Berechnung der Frist gilt § 121 Absatz 7. Bei 
börsennotierten Gesellschaften haben das Zugänglichmachen der Fragen und de-
ren Beantwortung über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 126 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt für das Zugänglichmachen der Fragen entspre-
chend. Sind die Antworten einen Tag vor Beginn und in der Versammlung durch-
gängig zugänglich, darf der Vorstand in der Versammlung die Auskunft zu diesen 
Fragen verweigern. 

(1d) Jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär ist in der Ver-
sammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht zu allen 
vor und in der Versammlung gegebenen Antworten des Vorstands einzuräumen. 
Absatz 2 Satz 2 gilt auch für das Nachfragerecht. 

(1e) Zudem ist jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär in der 
Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation das Recht einzuräumen, 
Fragen zu Sachverhalten zu stellen, die sich erst nach Ablauf der Frist nach Absatz 
1a Satz 1 ergeben haben. Absatz 2 Satz 2 gilt auch für dieses Fragerecht. 

(1f) Der Versammlungsleiter kann festlegen, dass das Auskunftsrecht nach Absatz 1, 
das Nachfragerecht nach Absatz 1d und das Fragerecht nach Absatz 1e in der 
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Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation ausgeübt 
werden dürfen. 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-
schaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann 
den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 
zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.“  

(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

1.   soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2.   soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 
bezieht; 

3.   über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jah-
resbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, 
es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4.   über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser 
Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im 
Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, 
wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

5.   soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen wür-
de; 

6.   soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 
angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Kon-
zernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7.   soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sie-
ben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb 
der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf 
dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im 
Fall der virtuellen Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elektronisch 
zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im Wege 
der elektronischen Kommunikation übermitteln kann. Der Vorstand darf die Aus-
kunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Ge-
meinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assozi-
iertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der 
Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens 
erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.  
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(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine 
Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nieder-
schrift über die Verhandlung aufgenommen werden. Im Fall der virtuellen Hauptver-
sammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zuge-
schaltete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im Wege der elektronischen Kom-
munikation übermitteln kann.“ 

Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Leitungs- und Ordnungs-
maßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt. Hierzu gehört auch die Beschränkung 
des Rede- und Fragerechts. Die zugrunde liegende Regelung der Satzung der Gesell-
schaft, § 19 Abs. 3, lautet wie folgt:  

„(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 
angemessen zu beschränken und Näheres dazu zu bestimmen.“  

 
 

7. Widerspruchsrecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 
245 Nr. 1 AktG 

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben gemäß § 118a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 8 AktG das Recht, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversamm-
lung im Wege elektronischer Kommunikation zu erklären. Der Widerspruch kann über 
das passwortgeschützte HV-Portal unter der Internetadresse https://ir.stroeer.com/hv/ ab 
der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versamm-
lungsleiter erklärt werden. 
 
Die diesem Recht zugrundeliegenden Regelungen lauten auszugsweise wie folgt: 
 
 
§ 118a AktG Virtuelle Hauptversammlung (Auszug)  
 
(1)  Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, 

dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden 
Voraussetzungen einzuhalten: 

[…] 

8. Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein 
Recht zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im 
Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt. 

 
§ 245 AktG Anfechtungsbefugnis (Auszug)  
 
Zur Anfechtung ist befugt 

1.  jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon vor 
der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Beschluss 
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; 

[…]  
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Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten alle zu der Versammlung elektronisch 
zugeschalteten Aktionäre als erschienen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1. 
 
 

--- 


